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39. Bekanntmachung 

 
 

Teileinziehung von Teilflächen öffentlich genutzter Verkehrsflächen  

hier: Saarbrücker Straße (südl. der Viktoriastraße)  

Der Rat der Kreisstadt Unna hat am 31.05.2023 beschlossen: 

 Für die im anliegenden Lageplan kenntlich gemachte Teilfläche der öffentlichen Gemein-

destraße „Saarbrücker Straße“ wird aufgrund der Neuordnung innerstädtischer Verkehrs-

verhältnisse der öffentliche Gemeingebrauch auf den Fußgänger- und Radverkehr be-

schränkt und die vorgenannte Teilfläche daher gemäß § 7 Abs. 4 Straßen- und Wegege-

setz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der zurzeit gültigen Fassung teil-

eingezogen. 

Anlage: Lageplan 

Die Einziehung wird am Tage nach ihrer Bekanntmachung wirksam. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Be-

kanntmachung Klage erhoben werden. 

Die Klage ist vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-

senkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle    

oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 

des Gerichtes zu erheben. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 

das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 

verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 

und auf einem sicheren Übermittlungsweg gem. § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 

bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-

dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-

hördenpostfach (elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 

2017 (BGBl. I S. 3803). Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-

dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfü-

gung soll in Urschrift oder in Abschrift/Kopie/ als Scan beigefügt werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden einer/eines Bevollmächtigten versäumt werden soll-

te, so würde deren/dessen Verschulden der/dem Klageführer/in zugerechnet werden. 

 

Unna, 03.07.2023  

KREISSTADT UNNA 

Der Bürgermeister 

als Straßenbaubehörde 

 

gez. Dirk Wigant 
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40. Bekanntmachung 

 
 

Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH für das Geschäftsjahr 2022 
 

Die Gesellschafterversammlung der Logistikzentrum RuhrOst GmbH stellt den von der Bil-
ler TreuConsult GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und testierten Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2022 fest. 
 
 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 
Wir haben am 7. März 2023 dem als Anlagen I bis III beigefügten Jahresabschluss der 
Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna, zum 31. Dezember 2022 und dem als Anlage IV 
beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 den folgenden uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird: 
 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
An die Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna 
 

 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Lagebericht der Logistikzentrum RuhrOst GmbH, Unna, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 
▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. ln allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat.  
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
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Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

beabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö-
ße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können. 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei-
ne wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

▪ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
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sellschaft vermittelt. 
▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An-
gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

  
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.“ 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprü-
fungen (IDW PS 450 n.F.). 
 
Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte 
bestimmt. Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten 
mit unserer Zustimmung zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, 
mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungs-
regelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns gegenüber gelten sollen. 
 
Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb die-
ses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus. 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in 
einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in 
andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestäti-
gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich 
auf § 328 HGB hin. 
 
Unna, den 7. März 2023 
 
 
Dr. Biller TreuConsult GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
gez. Stephan Winkler 
Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2022 
können bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude der 
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Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, während der Dienststunden 
(Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr nach vorheriger Terminvereinba-
rung und Freitag von 08:30 bis 11:30 Uhr ebenfalls nach Terminvereinbarung) eingesehen 
werden. 
 
Der Jahresabschluss der Logistikzentrum RuhrOst GmbH für das Geschäftsjahr 2022 sowie 
der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 
 
Unna, 15.06.2023 
 
gez. Jürgen Schäpermeier   gez. Uwe Kutter 
Geschäftsführer    Geschäftsführer  
 
 

 
Abl.KrStUN 13 – 40 / 11. Juli 2023 
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41. Bekanntmachung 

 
 

Satzung der Jagdgenossenschaft Unna-Hemmerde 
 
Die neue Satzung der Jagdgenossenschaft Unna-Hemmerde ist mit Genehmigungsverfü-
gung vom 13.05.2023 durch den Kreis Unna als untere Jagdbehörde genehmigt worden.  
 
Die genehmigte Satzung liegt in der Zeit vom  
 

18.07.2023 bis einschließlich 25.07.2023 
 
im Bürgerservice der Kreisstadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna, während der Dienst-
stunden  
 
montags bis freitags    von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
montags und dienstags    von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
mittwochs und donnerstags   von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
donnerstags     von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr  

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

 
 
 

Abl.KrStUN 13 – 41 / 11. Juli 2023 
 
 
 
 


